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(1) Einzelne Verkündungs- und Amtsblätter erschei¬

nen in einer doppelseitig und einer einseitig bedruckten

Ausgabe. Aus der einseitig bedruckten Ausgabe sollen
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Waffen-#. S. 408. — RdErl. 10.5.43, Dienstprüfungen
durch die Generalinspekteure. S. 408. — RdErl. 11.5.43,
Dienstbetrieb in den Schutzpolizei-Dienstabteilungen.
S. 408. — RdErl. 11.5.43, Heranziehung von Gefolg¬
schaftsmitgliedern in Wehrmachtanlagen zum Bereit-
schaitsdienst. S. 411. RdErl. 3.5.43, Niederlegung

eines Seifenvorrats in den LS.-Rettungsstellen der ES.-
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Persönliche Angelegenheiten.
Ernannt: Regierungsassessor Dr. Emil Nowotny beim

Polizeipräsidium in Mannheim zum Regierungsrat; Re¬
gierungsoberinspektor Peter Schmitt bei der Heil-

und Pflegeanstalt Emmendingen zum Regierungsairrt-
mann; Regierungsinspektor Wilhelm Schnepf beim
Landratsamt Donaueschinge» zum Regierungsober¬
inspektor; Hauptlehrer Hermann Homburger in
Baden-Lichtental zum Lehrer an öffentlichen Erzie¬

hungsanstalten; die Regieriingsinspektor-Anwärter Wal¬
ter Boppen hause n, Herbert Scholl, Werner

Förster, Richard Schlachter, Paul Birg und
Walter Seiler (alle z. Zt. im Wehrdienst) zu außer¬
planmäßigen Regierungsinspektoren; Verwaltungs¬
sekretär Rudolf Huck bei der Landesversicherungs¬
anstalt Baden in Karlsruhe zum Verwaltungsobersekre¬
tär; die Regierungsassistenten Karl Dürr und Her¬
mann Heyl beim LaiKlratsamt Karlsruhe sowie Karl

Allgemeine Verwaltungssachen.
Ausschnitte für die weitere Bearbeitung hergestellt

und bei den Behörden in den Geschäftsgang gegeben

werden. Diese Ausgabe hat somit der Geschäftsverein¬

fachung zu dienen. Ihr Bezug muß aber der Papier¬

ersparnis wegen auf das unumgänglich notwendige

Maß beschränkt werden.

J u 1 i e r beim Landratsamt Heidelberg zu Regierungs-
sekretären; Kanzlistin Maria Rathgeb bei der Lan¬
desversicherungsanstalt Baden in Karlsruhe zur Kanz¬
leiassistentin; Hausmeister Theodpr Herr daselbst
zum Betriebsassistenten und Heizer Albert Gorenf lo

daselbst zum Amtsgehilfen; die Revierleutnante der
Schutzpolizei Friedrich Gemple in Freiburg und
Eugen G s c h e i d 1 e in Konstanz zu Revieroberleut¬
nanten der Schutzpolizei.

Versetzt: Regierungsoberinspektor Ferdinand S c h e u b I e
beim Landratsamt Tauberbischofsheim zu jenem in
Freiburg.

Zurruhegesetzt auf Antrag: Direktor Dr. Viktor M a t h e s
bei der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen; Werk¬
führer Anton Platz bei der Heil- und Pflegeanstalt
Wiesloch.
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(2) Ich ersuche daher, eingehend zu prüfen, ob der
weitere Bezug der einseitig bedruckten Ausgabe der
Verkündungs- und Amtsblätter aus den vorerwähnten
Gründen notwendig ist, und sich womöglich mit der
doppelseitig bedruckten Ausgabe zu begnügen.

(3) Bezüglich des MBliV. nehme ich Bezug auf den
RdErl. v. 21. 6. 1940 (MBliV. S. 1197) Abs. 2 und Abs. 7

Ziff. 1 sowie auf Ziff. 10 der in jedem Jahrgang auf S. 3
enthaltenen Bezieheranweisung.

An die nachgeordneten Behörden sowie die Genieinden,
Gemeindeverbände, sonst. Körperschaften des öffentl. Rechts.

— MBliV. S. 677.

BaVBl. S. 397.

Staatshaushalt, Kassen- und Rechnungswesen.
den. Da sich die Zahlung an der Arbeitsstelle durch
einen Beamten der Kasse oder der Dienststelle aus
wirtschaftlichen Gründen nicht immer empfiehlt, bleibt
nur die Zahlung mit Postbarscheck übrig. Weiter
kommt dieser Zahlungsweg in Frage bei Beamten, vor
allem außerplanmäßigen und Angestellten mit verhält¬
nismäßig geringen Bezügen, die das Geld nach der
Zahlung alsbald für den Lebensunterhalt in voller Höhe
benötigen; besonders ist die Benutzung des Postbar¬
schecks in diesen Fällen für Empfänger in weiter vom
Verkehr abgelegenen Orten oder mit häufigem Wechsel
des Beschäftigungsorts durch Versetzung berechtigt.
Entsprechendes gilt für Empfänger von Versorgungs¬
bezügen in geringerer Höhe. Die Zahlung von Be¬
zügen in allen anderen Fällen durch Postbarscheck auf
Kosten des Landes wird nur in den seltensten Fällen
in Frage kommen. Die Kassen sind verpflichtet, in allen
geeigneten Fällen auf Errichtung eines Kontos durch
die Empfänger von Dienst- und Versorgungsbezügen
bei einer Geldanstalt hinzuwirken; geschieht dies nicht
ohne stichhaltigen Grund, so hat der Empfänger die
Kosten der Überweisung durch Postbarscheck zu
tragen. In Zweifelsfällen haben die Kassen die Ent¬
scheidung der für die Zahlungsanordnung zuständigen
Behörde einzuholen."

Die Landeshauptkasse und die Amtskassen haben
von dem Schreiben des FuWM. unmittelbar Kenntnis

erhalten. — BaVBl. S. 399.

Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung.

Zahlungen aus öffentlichen Kassen.
RdErl. d. Mdl. v. 4.5.1943 Nr. 25 324 Norm. XXVI 1 .

Zu der Verordnung des Staatsministeriums über den
Vollzug des Gesetzes über Zahlungen aus öffentlichen
Kassen vom 5.4. 1943 (GVB1. S. 49) hat der FuWM.
mit Schreiben vom 25.3.1943 Nr. 1916 die folgenden
erläuternden Ausführungen gemacht, die ich hiermit
zur Beachtung bekannt gebe:

„Nach der Begründung zu § 2 des Gesetzes über
Zahlungen aus öffentlichen Kassen vom 21.12.1938
(RBB. 1939 S. 10) kann es sowohl für die Zahlungs¬
empfänger wie für die öffentliche Kasse zweckdienlich
sein, einzelne Gruppen von Lohn- und Gehaltszahlun¬
gen in die Wohnung des Empfängers zu übermitteln.
Diese Möglichkeit soll durch die Verordnung geschaffen
werden. Grundsätzlich soll die Überweisung der Be¬
züge an die Lohn- und Gehaltsempfänger bargeldlos
auf ein Bank- oder Postscheckkonto erfolgen. Die Bar¬
auszahlung durch Postscheck auf Kosten des Landes
muß auf die in der Verordnung genannten Fälle be¬
schränkt bleiben. Zumeist handelt es sich nach Abs. (1)
der Verordnung um Löhne von Arbeitern, die für län¬
gere oder kürzere Zeit, z. B. bei Wasser- oder Straßen¬
bauten, beschäftigt sind. Infolge des häufigen Wechsels
der Arbeitsstätte und mit Rücksicht auf die verhältnis¬
mäßig geringe Höhe der zu zahlenden Beträge kann
von diesen Empfängern in der Regel die Eröffnung
eines Kontos bei einer Geldanstalt nicht verlangt wer-

Einziehung der Gebühren gemeindlicher Versorgungs¬
betriebe.

RdErl. d. Mdl. v. 4. 5. 1943 Nr. 29 582.

Die Gebühren für die Benützung der Einrichtungen
gemeindlicher Versorgungsbetriebe (Elektrizitäts-, Gas-,
Wasserwerke usw.) werden in zahlreichen Gemeinden
noch jeden Monat durch Ablesen des Verbrauchs fest¬
gestellt, berechnet und eingezogen. Die damit ver¬
bundene Verwaltungsarbeit und Erhebertätigkeit kann,
wie die Erfahrung anderwärts gezeigt hat, erheblich
vereinfacht werden, wenn die Gemeinden zu einem
zweimonatlichen Einzugsverfahren übergehen.
Damit wird auch eine nicht unbedeutende Papier¬
ersparnis erzielt. Bei einer solchen Regelung ist im
Hinblick auf die heutige Geldflüssigkeit ein schlechterer
Eingang der Gebühren nicht zu befürchten. Den Ge¬
meinden wird daher dringend empfohlen, ihre Werks¬
gebühren künftig nur noch alle zwei Monate feststellen
und einziehen zu lassen. ,

An die Genieinden.

— BaVBl. S. 399.

Bestellung von Ersatzmännern für zum Wehrdienst
eingezogene Gemeinderäte.

RdErl. d. RMdl. v. 21.4. 1943 — V a 5041/43-1007.
(1) Zur Sicherstellung einer ausreichenden Beratung

des Bürgermeisters können für die Dauer des Krieges
an Stelle der Gemeinderäte, die sich bei der Wehrmacht
befinden oder sonst auf längere Zeit an der Amts¬
ausübung gehindert sind, Ersatzmänner bestellt wer¬
den. Die Berufung von Ersatzmännern soll im Regel¬
fall nur dann stattfinden, wenn mehr als die Hälfte der
nach der Hauptsatzung zu berufenden Gemeinderäte
für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung steht. Die
Berufung der Ersatzmänner erfolgt nach § 51 DGO.
durch den Beauftragten der NSDAP, nach Benehmen
mit dem Bürgermeister. Die Ernennung spricht an
Stelle des Bürgermeisters die Aufsichtsbehörde aus
(§ 112 DGO.).

(2) Um das Ausscheiden der Ersatzmänner bei Rück¬
kehr der ordentlichen Gemeinderäte zu erleichtern,
sind die Ersatzmänner jeweils für bestimmte Gemeinde¬
räte zu bestellen.

— MBliV. S. 680.
— RdErl. d. Mdl. v. 10.5. 1943 Nr. 31 845 Norm. VI«.
An die Gemeinden und Gemeindeverbände.

— BaVBl. S. 400.
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PoliBeiverwaltung.
Aufgaben der Polizei.

Erteilung der Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz

an die Versorgungsringe des Gemeinschaftswerks der
Deutschen Arbeitsfront.

RdErl. d. Bad. Md!. v. 4.5.1943 Nr. 32 346.

Auf Grund des § 9 in Verbindung mit § 4 der Dritten
Anordnung des Reichswirtschaftsministers zur Durch¬
führung der Verordnung zur Anpassung der verbrau¬
chergenossenschaftlichen Einrichtungen an die kriegs¬
wirtschaftlichen Verhältnisse vom 26. August 1942
(RWMB1. 1942 S. 450), sowie auf Grund der §§ 1 und 26
des Gaststättengesetzes vom 28. April 1930 in Ver¬
bindung mit Art. 3 der zweiten badischen Notverord¬
nung vom 9. Oktober 1931 (GVB1. S. 369) wird

dem Gemeinschaftswerk —
Ve r sor g u ngs ring Nord baden GmbH,

in Mannheim

für die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten
Verteilungsstellen

die Sammelgenehmigung
zum Verkauf der jeweils bezeichneten Getränke erteilt
(BREI = Branntwein-Kleinhandel in Flaschen, F1B =
Flaschenbierhandel).
OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart

Stadtkreis Mannheim
1 Mannheim
2
3 "
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

G 7, 10
J 3, 17
N 3, 1
8 4,21
T 2, 16a
Alphornstr. 26
Augartenstr. 67
Bäckerweg 1
Jean Becker-Str. 29
Beilstr. 20
Burgstr. 4
Chamissostr. 1
Donarstr. IS
Freyaplatz S
Frühlingstr. 39
Gontards-tr. 36
Güterhallenstr. 46
Hauptstr. 46
Verlängerte Jung¬

buschstraße
Kornstr. 13
Kronprinzenstr. 31
Heinrich Lanz-Str. 36
Meerfeldstr. 68
Meerwiesenstr. 23
Mittelstr. 107
Mönchwörthstr. 189
Mosbacher Str. 52
Nelkenstr. 29
Neuer Rangierbahnhof
Pestalozzistr. 6
Pyramidenstr. 1
Reiterweg 20
Relaisstr. 82
Obere Riedstr. 29

BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B

BRF1

OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart
35 Mannheim Untere Riedstr. 8 BRF1 EIB
36 Riedfeldstr. 60 BREI F1B
37 Riedgärtenstr. 1 BRF1 EIB
38 Rohrlacher Str. 3 BREI
39 Ruppertsberger Str. 25 BRF1 EIB
40 Schulstr. 3a BREI EIB
41 Y) Schulstr. 68 BRF1 EIB
42 >, Schwanenstr. 20 BRF1 EIB
43 Schwetzinger Str. 92 BRF1 EIB
44 Sonnenstr. 18 BREI EIB
45 Speyerer Str. 23 BRF1 EIB
46 Spiegelfabrik BREI EIB
47 Uhlandstr. 29 BREI EIB
48 Vogesenstr. 78 BREI EIB
49 Waldstr. 21 BREI EIB
50 Waldhofstr. 110 BREI EIB
51 Waldhofstr. 149a BREI EIB
52 Waldhornstr. 2 BREI EIB
53 Weylstr. 12 BREI EIB
54 Wotanstr. 126 BREI EIB
55 Zähringerstr. 64 BREI EIB

Land
56 Altlußheim
57
58 Brühl
59 Edingen
60 Hemsbach
61 Hockenheim
62
63 Ilvesheim
64 Ketsch
65 Ladenburg
66 Laudenbach
67 Leutershausen
68 Lützelsachsen
69 Neulußheim
70 Oftersheim
71 Plankstadt
72
73 Schriesheim
74 Schwetzingen
75 Sulzbach
76 Weinheim
77
78
79

kreis Mannheim
Hauptstr. 72
Hauptstr. 108
Ketscher Str. 1
Hauptstr. 57
Hildastr. 1
Bismarckstraße
Hildastr. 6 f
Hauptstr. 82
Sch wetzinger Str. 18
Hauptstr. 41
Friedrichstr. 13
Hauptstr. 253
Sommergasse 97
Hockenheimer Str. 12
Hauptstr. 33
Schwetzinger Str. 25
Siedlung
Heidelberger Str. 275
Dreikönigstr. 16
Landstr. 40
Hauptstr. 162
Körnerstr. 1
Neckarstr. 7
Stahlbad 183

BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BREI F1B
BREI F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BRF1 F1B
BREI F1B
BREI F1B

EIB Stadtkreis Heidelberg
EIB 80 Heidelberg Am Markt 21 BREI EIB
EIB 81 „ Bahnhofstr. 63 BREI EIB
EIB 82 >, Bergheimer Str. 109 BREI EIB
EIB 83 „ Blumenstr. 41 BREI EIB
EIB 84 „ Dossenheim. Landstr. BREI EIB
EIB 85 »> Höllenstein-Siedlung BREI EIB
EIB 86 „ Lutherstr. 29 BREI EIB
EIB 87 „ Mannheimer Str. 123 BREI EIB
EIB 88 „ Odenwaldstr. 20 BREI EIB
EIB 89 „ Rathausstr. 58 BREI EIB
EIB 90 „ Schmitthennerstr. BREI EIB
EIB 91 „ Steingasse 11 BRF1 EIB
EIB 92 „ Steubenstr. 36 BREI EIB
EIB 93 >> Wieblinger Weg 54 BREI EIB
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OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart

Landkreis Heidelberg
94 Bammental Hauptstr. 47 BRF1 F1B
95 Dossenheim Schulstr. 1 BRF1 F1B
96 Eberbach Kellereistr. 20 BRF1 F1B
97 Schmalzgasse 4 BREI F1B
98 Robert Wagner-Str. 4 BREI F1B
99 Eppelheim Am Marktplatz BREI F1B

100 Heiligkreuz¬ Weinheimer Str. 101 BREI F1B
steinach

101 Leimen Friedrichstr. 21 BREI F1B
102 Ziegelhausen Peterstaler Landstr. BREI F1B

Landkreis Bruchsal

103 Kirrlach Mühlenstr. 10 BREI F1B
104 Wiesental Robert Wagner-Str. 19 BREI F1B

Landkreis Bergstraße (Heppenheim)
105 Heppenheim Am Graben 1 BREI
106 Bensheim Lammertgasse 13 BREI
107 „ -Auerbach Schloßstr. 12 BREI
108 Birkenau Kirchgasse BREI
109 Fürth Heppenheimer Str. 17 BREI
110 Gadernheim Hauptstr. 31 BREI
111 Lindenfels Peter Fries-Str. 3 BRF1
112 Lorsch Hirschstr. 2 BRF1
113 Mörlenbach Adolf Hitler-Str. 16 BRF1
114 Neckarsteinach Neckargemünder Str. BRF1
115 Reichenbach Hauptstr. 63 BRF1
116 Rimbach Eckgasse 174 BRF1
117 Unter¬ Hauptstr. 12 BRF1

flockenbach

Nachdem dieser Sammelgenehmigungsbescheid er¬
lassen ist, finden nach § 12 der eingangs genannten
Dritten Anordnung des Reichswirtschaftsministers
künftig die für den Kleinhandel mit Branntwein und mit
Bier (für dieses nur im Land Baden) bestehenden Vor¬
schriften, mithin auch die Zuständigkeitsvorschriften
wieder Anwendung.

An den Polizeipräsidenten in Mannheim, den Poli¬
zeidirektor in Heidelberg, die Landräte in Bruch¬
sal, Heidelberg und Mannhei m. — Nach¬
richtlich durch Abdruck:

a) dem Finanz- und Wirtschaftsniinister in Karls¬
ruhe, Ritterstraße 22;

b) dem Reichsstatthalter in Hessen — Landesregierung
Abt. VIII — in Darmstadt;

c) dem Landrat des Landkreises Bergstraße in Hep¬
penheim;

d) dem Gemeinschaftswerk — Versorgungsring GmbH,
in Mannheim, Industriestr. 6a.

— BaVBl. S. 401.

Erteilung der Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz
an die Versorgungsringe des Gemeinschaftswerks der

Deutschen Arbeitsfront.
RdErl. d. Mdl. v. 4. 5. 1943 Nr. 32 345.

Auf Grund des § 9 in Verbindung mit § 4 der Dritten
Anordnung des Reichswirtschaftsministers zur Durch¬
führung der Verordnung zur Anpassung der verbrau¬
chergenossenschaftlichen Einrichtungen an die kriegs¬
wirtschaftlichen Verhältnisse vom 26. August 1942
(RWMB1.1942 S. 450), sowie auf Grund der §§ 1 und 26
des Gaststättengesetzes vom 28. April 1930 in Verbin¬

dung mit Art. 3 der zweiten badischen Notverordnung
vom 9. Oktober 1931 (GVB1. S. 369) wird

dem Gemeinschaftswerk —Versorgungsring
Breisgau GmbH, in Freiburg

für die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Ver¬
teilungsstellen

die Sammelgenehmigung

zum Verkauf der jeweils bezeichneten Getränke erteilt
(BRF1 = Branntwein-Kleinhandel in Flaschen, F1B =
Flaschenbierhandel).

OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart

Stadtkreis Freiburg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

Frei bürg

Breisach
Ihringen

36 Emmendingen
37
38
39 Denzlingen
40 Gutach
41 Kollnau
42
43
44 Mundingen
45 Teningen
46 Waldkirch

Basler Landstr. 83 BRF1 F1B
Breisacher Str. 52 BREI F1B
Brombergstr. 17 BREI F1B
Dreherstr. 2 BRF1 F1B
Elsässerstr. 6 BRF1 F1B
Emmendinger Str. 16 BREI F1B
Fichtestr. 35 BRF1 F1B
Friedrichstr. 27 BRF1 F1B
Gartenstr. 1 BRF1 F1B
Gauchstr. 17 BREI F1B
Guntramstr. 58 BRF1 F1B
Wilh. Gustloff-Str. 13 BRF1 F1B
Gutleutstr. 2 BREI F1B
Gutleutstr. 72 BREI F1B
Hansjakob-Str. 19 BRF1 F1B
Haslacher Str. 76 BREI F1B
Hauptstr. 54 BREI F1B
Hildastr. 54 BRF1 F1B
Andr. Hofer-Str. 108 BRF1 F1B
C.v.Hötzendorf-Str.42 BREI F1B
Jacobistr. 1 BREI F1B
Karlstr. 17 BREI F1B
Karlsruher Str. 32 BRF1 F1B
Katharinenstr. 11 BRF1 F1B
Kirchstr. 33 BREI F1B
Kolmarer Str. 13 BRF1 F1B
Saarstr. 1 BRF1 F1B
Schwabentorstr. 6 BREI F1B
Schwarzwaldstr. 121 BRF1 F1B
Sedanstr. 9 BREI F1B
Sonnenbergstr. 7 BREI F1B
Talstr. 90 BRF1 F1B
Zähringerstr. 374 BREI F1B

kreis Freiburg
Am Marktplatz 229 BREI F1B
Haus 342 BRF1 F1B

eis Emmendingen
Paul Billet-Str. 11 BRF1 F1B
Güterbergstr. 10 BREI F1B
Karl Friedrich-Str. 18 BREI F1B
Rosergasse 13 BREI F1B
Elzstr. 42 BREI F1B
Hauptstr. 23 BREI F1B
Hauptstr. 41 BREI F1B
Hauptstr. 58 BREI F1B
Hauptstr. 57 BREI F1B
Haus 105 BREI F1B
Kaiser Wilhelm-Str. 54 BREI F1B
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OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart

Landkreis M ü 11 Ii e i in

47 Müllheim Adolf Hitler-St. 137 BRF1 F1B

48 Buggingen Hauptstr. 83 BRF1 F1B
49 Heitersheim Haus 224 BRF1 F1B

50 Bad Krozingen Hauptstr. 32 BRF1 F1B
51 Staufen Grabenstr. 44 — 46 BRF1 F1B

Landkreis Neustadt

52 Neustadt Ecke Eisenbahn- und

(Schwarzwald) Salzstraße BRF1 F1B

Nachdem dieser Sammelgenehmigungsbescheid er¬

lassen ist, finden nach § 12 der eingangs genannten

Dritten Anordnung des Reichswirtschaftsministers

künftig die für den Kleinhandel mit Branntwein und

mit Bier bestehenden Vorschriften, mithin auch die Zu¬

ständigkeitsvorschriften wieder Anwendung.

An den Polizeipräsidenten in Fr ei bürg, die Land-
räle in Emmendingen, F r e i b u r g, M ü 11 h e i m
und Neustadt. — Nachrichtlich durch Ab¬
druck:

a) dem Finanz- und Wirtschaftsminister in Karls¬

ruhe, Ritterstr. 22;

b) dem Gemeinschaftswerk — Versorgungsring Breisgau
GmbH, in F r e i b u r g, Tullastr. 5a.

— BaVBl. S. 403.

Erteilung der Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz

an die Versorgungsringe des Gemeinschaftswerks der
Deutschen Arbeitsfront.

RdErl. d. Mdl. v. 5.5. 1943 Nr. 32 630.

Auf Grund des § 9 in Verbindung mit § 4 der Dritten

Anordnung des Reichswirtschaftsministers zur Durch¬

führung der Verordnung zur Anpassung der verbrau¬

chergenossenschaftlichen Einrichtungen an die kriegs¬

wirtschaftlichen Verhältnisse vom 26. August 1942

(RWMB1.1942 S. 450), sowie auf Grund der §§ 1 und 26

des Gaststättengesetzes vom 28. April 1930 in Verbin¬

dung mit Art. 3 der zweiten badischen Notverordnung

vom 9. Oktober 1931 (GVB1. S. 369) wird

dem Gemeinschaftswerk —Versorgungsring
Ober baden GmbH, in Lörrach

für die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Ver¬

teilungsstellen

die Sammelgenehmigung

zum Verkauf der jeweils bezeichneten Getränke erteilt

(BRF1 - Branntwein-Kleinhandel in Flaschen, BRo =

Branntweinkleinhandel lose, offen, F1B - Flaschenbier¬

handel).

OZ. Gemeinde Anschrift Getränkeart

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

Lörrach

Alzenbach

Landkreis Lörrach

Bergstr. 2 BRF1 BRo F1B
Grabenstr. 18 BRF1 BRo F1B

Hartmattenstr. 2 BRF1 BRo F1B

Hauptstr. 29 BRF1 BRo F1B
Mühlenstr. 7 BRF1 BRo F1B

Riesstr. 12 BRF1 BRo F1B

Schillerstr. 2 BRF1 BRo F1B

Schlageterstr. 18 BRF1 BRo F1B
Teichstr. 74 BRF1 BRo F1B

Reichsstraße BRF1 BRo F1B

OZ. Gemeinde

11 Binzen

12 Brombach b. L.

13 Degerfelden

14 Efringen-
Kirchen

15 Efringen-
Kirchen

16 Eichen

17 Eimeidingen
18 Fahrnau

19

20 Grenzach

21

22

23

24 Gresgen

25 Haagen
26

27 Hägelberg

28 Haltingen
29

30 Hasel

31 Hauingen
32

33 Hausen i. W.

34 Herten

35 Höllstein

36 Hüsingen

37 Inzlingen

38 Langenau

39 Maulburg

40 Neuenweg
41 Raitbach

42 Schönau/Schw.

43 Schopfheim
44

45

46

47 Steinen

48 Tegernau
49 Weil a. Rh.

50

51

52

53

54

55

56 Wiechs

57 Wies

58 Wieslet

59 Wyhlen
60

61 Zell/Wiesental
62

Anschrift Getränkeart

Hauptstr. 62 BRF1 BRo F1B

Lörracher Str. 8 BRF1 BRo F1B

Dorfstraße BRF1 BRo F1B

Hauptstr. 74 (Efr.) BRF1

Hauptstr. 116

(Kirchen) BRF1

Ortsstr. 71 b BRF1

Dorfstraße BRF1

Blasistr. 50 BRF1

Turnstr. 1 BRF1

Basler Str. 61 BRF1

Hauptstraße BRF1
Rheinstr. 13 BREI

Rheinfelder Str. 29 BREI

Unterdorf 55 BRF1

Hauinger Str. 14 BREI

Tumringer Str. 46 BRF1
BRF1

Güterstr. 1 BRF1

Güterstr. 1

(Metzgerei)
Ortsstr. 25

Bahnhofstr. 5

Bahnhofstr. 28

Bergwerkstr. 32

Hauptstraße
Friedrichstraße

BRF1

BRF1

BRF1

BREI

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1
Hauptstr. 106a

Hauptstr. 28

Hindenburg-
str. 184 BRF1

Schönaustr. 59 BRF1

Ortsstr. 49 BRF1

Paradiesstr. 1 BRF1

Friedenstr. 10 BRF1

Gartenstr. 18 BRF1

Ad. Hitler-Str. 88 BRF1

Torstr. 9 BREI

Albert Schöni-Str. BRF1

Kreisstr. 33 BREI

Bühlstraße BREI

Friedrichstr. 44 BRF1

Hindenburgpl.3 BREI

Hindenburgpl. 4 BRF1
Ad. Hitler-Str. 47 BRF1

Ad. Hitler-Str. 399 BREI

Leopoldstr. 8 BRF1
Ortsstr. 30 BRF1

Ortsstr. 39 BRF1

Hauptstr. 13 BREI

Eisenbahnstr. 19 BREI

Rheinfelder Str. 6 BRF1

Liebecksiedlung BRF1
Wiesenstr. 6 BRF1

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

F1B

BRo F1B

BRo F1B

F1B

BRo F1B

BRo F1B

F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

Landkreis M ü 11 h e i m

63 Kandern

64 Riedlingen

Rathausstr. 1

Hauptstraße

BRF1 BRo F1B

BRF1 BRo F1B

Landkreis Neustadt

65 Todtnau Friedrichstr. 13 BRF1 BRo F1B
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OZ. Gemeinde

L a n d k

06 Säekingen67
68

69 Harpolingen
70 Karsau

71 Luttingen

72 Murg (Baden)73
74 Niederhof
75 Okiingen
76 „ -Brennet
77 Rheinfelden Bd.

78
79
80
81 Schwörstadt

82 Wallbach

83 Wehr

84

85

86

87
88
89

90

91

92

93

Anschrift Getränkeart

reis Säckingen

BRF1 BRo F1B

BRF1 BRo F1B
Bergseestr. 17
Schützenstr. 22

Landstr. 9

(Obersäckingen)

Rheinfelder Str. 15

Reichsstraße

Hauptstr. 43

Hauptstr. 63

Landstr. 138

Landstr. 267

Hauptstr. 106 a
Adolf Hitler-Str.

Fritz Plattner-Str.

Schildgasse
Landstr. 97

Hauptstr. 38
Breitmattstr. 66

Höffstr. 2

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRF1

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo

BRo

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo F1B

BRo

BRo F1B

Landkreis Waldshut

Waldshut

Albbruck

Dangstetten

Erzingen

Kadelburg

(Ettikon)

Tiengen

(Oberrh.)
Unter¬

lauchringen

Kaiserstr. 27

Schützenmatt¬

weg 48
Waldeckstr. 9

Alte Landstraße

Hauptstraße
Reichsstraße

Ringstraße

BRF1 BRo F1B

BREI BRo F1B

BRF1 BRo F1B

BRF1 BRo F1B

BREI BRo

BREI BRo F1B

BREI BRo

Zubergasse 52 BREI BRo F1B

BREI BRo F1BHauptstraße

Nadidem dieser Sammelgenehmigungsbescheid er¬

lassen ist, finden nach § 12 der eingangs genannten

Dritten Anordnung des Reichswirtschaftsministers

künftig die für den Kleinhandel mit Branntwein und

mit Bier bestehenden Vorschriften, mithin auch die Zu¬

ständigkeitsvorschriften wieder Anwendung.

An die Landräte in Lörrach, Müllheim, Neu¬

stadt, Säckingen und Waldshut. — Nach-
richtlich durch Abdruck:

a) dem Finanz- und Wirtschaftsminister in Karls¬
ruhe, Ritterstr. 22;

b) dem Gemeinschaftswerk — Versorgungsring Ober¬
baden GmbH, in Lörrach, Schillerstr. 2.

— BaVBl. S. 405.

Beschaffung von R.-Pol.-Vordrucken für die Gend.
des Einzeldienstes.

RdErl. d. Mdl. v. 6. 5. 1943 Nr. 33 105.

Zum Vollzug der Ziff. 3 des RdErl. d. RF^uChdDt-

Pol. im RMdl. vom 1. März 1943 (MBliV. S. 387) ordne
ich an:

Die Gend.-Kreisführer melden den Bedarf an R.-Pol.-

Vordrucken jeweils zum 15. jd. Monats (erstmals zum

15. Mai 1943) unter Verwendung des nachstehenden

Musters bei mir an. Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Einzelanforderungen der G^nd.-Dienststellen bei den
Privatfirmen oder bei anderen Stellen haben zu unter¬

bleiben.

Muster.

Gend.-Kreis:

Bedarfsanmeldung für R.-Pol.-Vordrucke.

Vordruck

Nr. Bezeichnung
Stück¬

zahl

R.-Pol. 15 Vernehmung eines Beschuldig¬
ten 50

15a Verantwortliche Vernehmung

von Jugendlichen und Min¬

derjährigen 30

„ 39 Aufnahme von Strafanzeigen 100

An die Landräte.

, den 10. Mai 1943.

Gend.-Kreisfiihrer.

— BaVBl. S. 407.

Schaufensterwerbung für die Waffen-##.

RdErl. d. Mdl. v. 8. 5.1943 Nr. 33 608.

Die mit meinem Erlaß vom 17. Oktober 1942 Nr. 75790

geforderten Berichte und Bilder sind nicht mehr vor¬

zulegen.

An die Landräte (außer Karlsruhe), Polizeipräsidenten
und Polizeidirektoren im Wehrkreis V.

— BaVBl. S. 408.

Einrichtung, Behörden, Beamte.

Organisation, Dienstaufsicht.

Dienstprüfungen durch die Generalinspekteure.

RdErl. d. Chefs d. Ordnungspolizei v. 5. 4.1943
— Kdo. 1 O Nr. 79/43.

Die Generalinspekteure für die Schulen, die Gen¬

darmerie und Schutzpolizei der Gemeinden und die

Schutzpolizei des Reiches erhalten neben ihren erlas¬

senen Dienstanweisungen folgende Aufgaben, die als

kriegsnotwendig vor ihren anderen allgemeinen Auf¬

gaben vordringlich zu erledigen sind:

a) Generalleutnant der Polizei Pfeffer-Wildenbruch

die Aufsicht über die Polizeiregimenter und Poli-

zeischiitzenregimenter in den Ostgebieten und

Verantwortung für ihre schnellste Aufstellung.

b) Generalleutnant der Polizei von Kamptz die Auf¬

sicht über alle Polizeiausbildungsbataillone (ein¬

schließlich Polizeiausbildungsregiment Oranien¬

burg).

c) Generalleutnant der Polizei Schreyer die Auf¬
sicht über die Offizier- und Unterführerschulen

und die Polizeilehrbataillone.

— RdErl. d. Mdl. v. 10. 5. 1943 Nr. 31 657.

An alle Polizeibehörden. — BaVBl. S. 408.

Dienstbetrieb in den Schutzpolizei-Dienstabteilungen.

RdErl. d. MdL v. 11.5. 1943 Nr. 30972 Norm. XXI P, VI-.

Die Gliederung der Schutzpolizei der Gemeinden,

Stellung ihrer Vorgesetzten und ihre Beaufsichtigung
ist im RdErl. des Reichsführers H und Chefs der Deut¬

schen Polizei im Reichsministerium des Innern vom

1.9. 1938 — O-Kdo. (6) r 'l Nr. 19/38 — (MBliV. S. 1457)

festgelegt.
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Hiernach wird die Schutzpolizei der Gemeinden bei

jeder Ortspolizeibehörde mit eigenem Vorgesetzten zu

einer Einheit zusammengefaßt und als „Schutzpolizei-

Dienstabteilung" bzw. „Kommando der Schutzpolizei"

bezeichnet. Es ergibt sich die Notwendigkeit, den

Dienstbetrieb der Schutzpolizei-Dienstabteilungen mög¬

lichst einheitlich zu gestalten. Aus diesem Grunde gebe

ich nachstehend für die Führer der Schutzpolizei-

Dienstabteilungen zusammengefaßte Richtlinien, die an

sich bereits früher z. T. in Einzelverfügungen enthal¬
ten waren.

1. Die Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilungen

müssen u. a. über nachstehende Erlasse vordring¬
lich unterrichtet sein:

a) RdErl. des 'Reichsführers ^ und Chefs der Deut¬
schen Polizei im Reichsministerium des Innern

vom 22.7.1936 — III E 5117/36 (Org.-Erlaß

Nr. 2, MBliV. S. 1015). Aus der Anlage 11 bzw.

Anlage III (Merkblatt für die Nachprüfung der

Schutzpolizei der Gemeinden) ist ersichtlich,

welche technischen Voraussetzungen in bezug
auf Räumlichkeiten und Dienstbetrieb erforderlich

sind.

b) RdErl. d. RuPrMdl. vom 21.4.1936 — III E

5083/36 — (MBliV. S. 571).

c) RdErl. d. RF^uChdDtPol. !. RMdl. vom 19.3.

1937 — O-Kdo. (1)1 Nr. 58/37 (Posten- und Strei¬

fendienst bei der Ordnungspolizei, MBliV. S. 465).

d) RdErl. des RF^uChdDtPol. i. RMdl. vom 18. 11.

1937 — O-Kdo. 0 (6) 1 Nr. 108/37 (Dienst¬

regelung bei der Schutzpolizei der Gemeinden,

MBliV. S. 1787).

e) RdErl. des RF^uChdDtPol. i. RMdl. vom 14. 11.

1938 — O-Kdo. T (4) 415 Nr. 14/38 und RdErl.
des RF^uChdDtPol. i. RMdl. vom 6.4. 1939 —

O-Kdo. T (4) 427 Nr. 1/39 (Beschaffung von Un¬

fallgerätekasten, MBliV. S. 1916 c.

Die Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilungen

haben sich mit dem Inhalt vorstehend aufgeführter

Erlasse, die die Grundlage für die Organisation der

Schutzpolizei der Gemeinden bilden, eingehend ver¬

traut zu machen, Nachprüfung behalte ich mir vor.

2. Die Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilungen

sind für den gesamten Dienstbetrieb innerhalb ihrer

Abteilungen verantwortlich. Ihr unmittelbarer Dienst¬

vorgesetzter ist der Bürgermeister als Ortspolizei¬

verwalter und nur diese ristbefugt, ihnen An¬

ordnungen bzw. Befehle zu erteilen. Bei Beurlaubung

oder Erkrankung des Ortspolizeiverwalters ist sein

Vertreter zugleich Vorgesetzter der Schutzpolizei-

Dienstabteilung (vgl. hierzu Erlaß vom 28. 10. 1942

Nr. 81 432). Während der Ortspolizeiverwalter sich

im allgemeinen in dienstlichen Angelegenheiten nicht
oder nur in Ausnahmefällen unmittelbar — unter Um¬

gehung des Führers der Schutzpolizei-Dienstabteilung

— an die Vollzugsbeamten wendet, soll der Führer der

Schutzpolizei-Dienstabteilung dem Ortspolizeiverwal¬

ter immer beratend z u r S e i t e stehen, ihn über

alle Vorkommnisse unterrichten, Vorschläge unter¬

breiten und bestrebt sein, daß der polizeiliche Ord¬

nungsdienst im Zuständigkeitsbereich den jeweiligen

Anforderungen- und gegebenen Anordnungen ent¬

spricht.

3. Es ist selbstverständlich, daß der Führer der

Schutzpolizei-Dienstabteilung über alle Vorkommnisse

unterrichtet sein muß und daß er diese entsprechend
auszuwerten hat. Auch muß er über die ihm unterstell¬

ten Beamten durchaus unterrichtet sein und die Fa¬

milienverhältnisse eines jeden Beamten genau kennen.

Er muß den Beamten immer mit Rat zur Seite stehen.

Seine vornehmste Pflicht als Dienstvorgesetzter bleibt

die Fürsorge um das Wohl der Beamten und ihrer
Familien.

4. Die Schutzpolizei der Gemeinden ist in erhöhtem

Maße der Beobachtung und Kritik aller Volksgenossen

ausgesetzt. Um so mehr ist es Aufgabe der Ortspolizei¬

verwalter und der Führer der Schutzpolizei-Dienst¬

abteilungen, bestrebt zu sein, die vom Reichsführer M
und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium

des Innern gewünschte volle Gleichwertigkeit der

Schutzpolizei der Gemeinden neben der des Reiches

zu erreichen. Die Schutzpolizeibeamten müssen sol¬
datisch denken und fühlen. Sie dürfen in ihrem Beruf

nicht nur eine Versorgung sehen, sondern müssen sich

immer bewußt sein, daß sie dem Volke einen Dienst
zu leisten haben.

5. Es ist selbstverständlich, daß die Führer der

Schutzpolizei-Dienstabteilungen über alle Personal¬

angelegenheiten der ihnen unterstellten Pol.-Angehö¬
rigen unterrichtet werden und daß sie auch an deren

Beurteilung maßgeblich mitzuwirken haben. Die Per¬

sonalakten sind bei dem Ortspolizeiverwalter aufzu¬

bewahren und zu bearbeiten. Auf die ordnungsmäßige

Führung der Personalakten und deren Einrichtung

gemäß Erlaß vom 15.9.1937 (MBliV. S. 1535) ist be¬
sonders zu achten.

6. Bei Dienstvergehen geringfügiger Art, die

zu einer Bestrafung Anlaß gegeben haben, ist in jedem

Falle die Bestrafung aktenkundig zu machen. Die

Dienstvorgesetzten haben von der ihnen zustehenden

Strafbefugnis, erforderlichenfalls strafsteigernd, Ge¬
brauch zu machen und förmliche Dienststrafverfahren

erst dann zu beantragen, wenn ihre Strafgewalt nicht

ausreicht oder disziplinare Vorstrafen erfolglos waren.

In jedem Falle aber haben die Dienstvorgesetzten d i e

Verpflichtung, bei Dienstverfehlungen der

Schutzpolizeibeamten ihrer Gemeinde zu prüfen, ob

eine disziplinare Ahndung erforderlich wird oder

nicht. Es ist darauf zu achten, daß die Vollzugsbeamten

einen soliden Lebenswandel führen. Neigung zu Trunk¬

sucht und anderen Ausschweifungen dürfen nicht ver¬

borgen bleiben. Ein erzieherischer Einfluß muß hier
sofort einsetzen.

7. Die Führer der Schutzpolizei-Dienstabteilungen

bestimmen im Einverständnis mit dem Ortspolizeiver¬

walter für sich einen ständigen Vertreter. Hierbei ist

nicht das Lebens- und Dienstalter, sondern die Ge¬

eignetheit maßgebend.

8. Die Grundsätze und Richtlinien für die Berufs¬

fürsorgearbeit in der uniformierten Ordnungspolizei

sind durch folgende Runderlasse gegeben:

a) Fürsorge in der uniformierten Ordnungspolizei,

RdErl. vom 31.7.1939 (MBliV. S. 1618).

b) Selbstmordfälle in der uniformierten Ordnungs¬

polizei, RdErl. vom 14.7. 1942 (MBliV. S. 1500)

(Abs. lb).

c) Fürsorge für die Familienangehörigen auswärts

eingesetzter oder zur Wehrmacht einberufener

Angehöriger der uniformierten Ordnungspolizei,

RdErl. vom 2. 1.1940 (MBliV. S. 44).
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d) Ehrung anläßlich einer Amtshandlung gefallener
Angehöriger der Polizei, RdErl. vom 30. 8. 1938
(MBliV. S. 1452) — in der Fassung vom 20. 7.
1939 (MBliV. S. 1534).

e) Erfassung im Operationsgebiet gefallener, töd¬
lich verunglückter, vermißter, verwundeter, in
Gefangenschaft geratener Angehöriger der uni¬
formierten Ordnungspolizei, Fürsorge für die
Familienangehörigen, RdErl. vom 15.7.1942
(MBliV. 8.1503).

f) Versorgung der Pol.-Angehörigen, RdErl. vom
10.10. 1939. (MBliV. S. 2121).

g) Fürsorge für ausscheidende und ausgeschiedene
Angehörige der uniformierten Ordnungspolizei,
RdErl. vom 20.2.1940 (MBliV. S. 347).

An die Landräte und die Gemeinden. - BaVBl. S. 408.

Feuer- und Feuerlöschpolizei. Luftschu tz.

Heranziehung von Gefolgschaftsmitgliedern in Wehr¬
machtanlagen zum Bereitschaftsdienst.

RdErl. d. RLMuObdL. v. 12.4.1943
— Az 41 d 16 Nr. 622/43 (L. In. 13/21 C b).

Bezug: RLMuObdL. vom 4.7. 1942 — Az. 41 d 16
Nr. 2485/42 (L. In. 13/2 ICb).
Heranziehung von Gefolgschaftsmitgliedern
in Wehrmachtanlagen zum LS.-Bereitschafts-
dienst.

Die Verringerung der Kopfstärken der Wehrmacht¬
dienststellen und der vermehrte Einsatz von Soldaten
bei Alarmflakbatterien u. ä. macht es notwendig, die
männlichen Gefolgschaftsmitglieder in Wehrmacht¬
anlagen stärker als in Ziff. 1 a und b des Bezugserlasses
vorgesehen zum Bereitschaftsdienst im Luftschutz her¬
anzuziehen. Nr. 1 des Bezugserlasses wird dement¬
sprechend im Einvernehmen mit dem Reichsarbeits-
minis'ter durch folgenden neuen Absatz (f) ergänzt:

Sofern nicht mehr genügend Soldaten für den Be¬
reitschaftsdienst zur Verfügung stehen, kann der LS.-
Leiter in Wehrmachtanlagen männliche Gefolgschafts¬
mitglieder über 18 Jahre bis höchstens zehnmal, männ¬
liche Gefolgschaftsmitglieder zwischen 16 und 18 Jah¬
ren bis höchstens sechsmal innerhalb eines Monats zum
Bereitschaftsdienst einteilen.

- RdErl. d. Mdl. v. 11.5. 1943 Nr. 33 493.

Vorstehenden RdErl. des RLMuObdL. vom 12.4.1943

gebe ich bekannt. Der Bezugserlaß ist im BaVBl. 1942 S. 600
veröffentlicht.

An alle Polizeibehörden. — BaVBl. S. 411.

Niederlegung eines Seifenvorrais in den LS.-Rettungs-
stellen der LS.-Orte II. und III. Ordnung.

RdErl. d. RLMuObdL. v. 3.4.1943
— Az. 41 e 14 Nr. 190/43 (L. In. 14-1 III C).

Für jede einsatzbereite LS.-Rettungsstelle der
LS.-Orte II. und III. Ordnung ist, wie für die LS.-
Rettungsstellen der LS.-Orte I. Ordnung bereits früher
angeordnet, ein Vorrat von

3 kg Schmierseife bzw. M/S-Seife und
1 kg Kernseife

zu beschaffen und in den LS.-Rettungsstellen nieder¬
zulegen.

Anforderungsstellen sind die örtlichen LS.-Leiter der
LS.-Orte II. und III. Ordnung. Diese stellen die Be¬
zugscheine über die erforderliche Menge an Seife aus
und senden sie dem zuständigen Luftgaukommando
— Ia op 3 — ein. Die Luftgaukommandos prüfen die
Anforderungen, versehen die Bezugscheine mit einem
Prüfvermerk und leiten sie an die Reichsstelle für indu¬
strielle Fette und Waschmittel, Berlin SW 68, Linden¬
straße 28, weiter, die die gestempelten und vollzogenen
Bezugscheine an den anfordernden örtlichen LS.-Leiter
unmittelbar zurücksendet. Hierauf erfolgt der Bezug
im freien Handel. Die Anforderung dieser Seifenmengen
bei den Wirtschaftsämtern ist untersagt.

Bei Verbrauch des niedergelegten Seifenvorrats ist
für eine baldige Wiederauffüllung, und zwar bis zu

3 kg Schmierseife bzw. M/S-Seife und
1 kg Kernseife

je LS.-Rettungsstelle zu sorgen.
Die örtlichen LS.-Leiter der LS.-Orte II. und III. Ord¬

nung sind hiervon in Kenntnis zu setzen und dafür
verantwortlich zu machen, daß der niedergelegte Sei¬
fenvorrat nur für Personen-Entgiftung verwandt wird.

Anlage 1.

Bezugschein

für Seifenerzeugnisse / Waschmittel für die Wehrmacht.

An den

in

dürfen innerhalb eines Monats von dem Tage der Aus¬

stellung dieses Bezugscheines ab kg =

Stück je g (genaue Warenbezeichnung)

abgegeben werden.

Die Ware darf nur gegen Aushändigung dieses auf der
Rückseite mit einer Empfangsbescheinigung des Bezugs¬
berechtigten versehenen Scheines ausgegeben werden. Wird
die Ware durch einen Vertreter oder Beauftragten bezogen,
so hat dieser seinen Namen der Empfangsbescheinigung

des Bezugsberechtigten hinzuzusetzen. Vor Aushändigung
des Bezugscheines darf der Kaufpreis weder gefordert noch
angenommen werden. Andere als die oben bezeichneten
Waren dürfen nicht abgegeben werden.

Dienststelle:
Dienststerhpel.

(Unterschrift.')

Auf Grund der §§ 9 und 14 der Verordnung über die
Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Wasch¬
mittel aller Art vom 23. September 1939 genehmigt.

Berlin, den

Der Reichsbeauftragte für industrielle Fettversorgung.

Anlage 2.

Empfangsbescheinigung.

Ich bescheinige, die umstehend bezeichnete Ware, für die
bezugsberechtigte, umstehend angegebene Dienststelle
gegen Entrichtung eines Kaufpreises von MJl
empfangen zu haben.

Ort und Straße Datum

(Wehrmachtteil und Unterschrift.)

— RdErl. d. Mdl. v. 8. 5. 1943 Nr. 32 144.

Vorstehenden Runderlaß des RLMuObdL. vom 3. April
1943 teile ich zur Kenntnis und weiteren Veranlassung mit.

Der erforderliche Seifenbedarf für die LS.-Rettungsstellen

in den LS.-Orten II. und III. Ordnung ist mittels der vor¬

geschriebenen Formblätter in zweifacher Fertigung auf
dem Dienstwege beim Luftgaukommando anzufordern.

An alle Polizeibehörden.
— BaVBl. S. 411



Bereitstellung von Be- und Entladekolonnen zur Er¬
reichung eines beschleunigten Transportmittelumlaufs;
Zuteilung von Baustoffen zur Errichtung von Kriegs¬

gefangenenlagern.
RdErl. d. Mdl. v. 7.5.1943 Nr. 28 081.

Bei Bedarf von Baustoffen zur Errichtung oder bau¬
lichen Unterhaltung von Kriegsgefangenenlagern für
o a. Verwendung sind begründete Anträge mit Bei¬
fügung von prüfungsfähigen Einzelaufstellungen, ge¬
gebenenfalls auch Zeichnungen oder Skizzen, unmittel¬
bar an den Bevollmächtigten des Reichsministeriums
Speer im Bezirk der Rüstungsinspektion Oberrhein in
Straßburg, Waltharistaden 21, zu richten.

Auf meine Aufschrifterlasse vom 17. Juni 1942
Nr. 49 449 und vom 20. Juli 1942 Nr. 57 321 nehme ich
Bezug. ^

An die Landräte und Oberbürgermeister. — Nach¬
richtlich an die Landeskonnnissäre, Polizeipräsidenten
und Polizeidirektoren.

— BaVBl. S. 413.

Steuererlaß und Familienunterhalt.
RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 16,4.1943
— V f 121/43-7900, V St 215/43 (C)-5605

u. LG 4085-132/43 1 A.

Allgemeines.
1. Bei Festsetzung der Wirtschaftsbeihilfe zur Fort¬

setzung oder Erhaltung des Betriebes oder freien Be¬
rufs sowie der Beihilfe für Eigenheime dürfen Steuern
nach Maßgabe der Nr. 122 A in Verbindung mit Nr. 112
„Zu a bis c", Nr. 122 B Abs. 2, Nr. 85 Abs. 1 des RdErl.
über die Ausführung des Einsatzfamilienunterhalts v.
5.5.1942 (MBliV. S. 817) berücksichtigt werden. Eine
solche Berücksichtigung ist jedoch nur
insoweit zulässig, als nicht der Steuer-
berechtigte auf Grund der Steuer recht¬
lichen Vorschriften verpflichtet ist,
die Steuer zu erlassen oder zu ermäßi¬
gen. Andernfalls würde eine unzulässige Bereicherung
des Steuerberechtigten auf Kosten des Familienunter¬
halts eintreten.

Grundsteuer.
2. Ist die steuerberechtigte Gemeinde einer ihr nach

den Grundsteuerbilligkeitsrichtlinien 1) obliegenden
Verpflichtung, unter Berücksichtigung der Verhältnisse
des Grundstücks oder des Steuerschuldners die Grund¬

steuer zu erlassen oder zu ermäßigen, nicht nachgekom¬
men, weil dem einberufenen oder familienunterhalts¬
berechtigten Steuerschuldner zur Entrichtung der
Steuer seit der Einberufung Familienunterhalt (Wirt¬
schaftsbeihilfe, Eigenheimbeihilfe) gewährt wird, so ist
der Erlaß oder die Ermäßigung der Steuer spätestens
vom Beginn des Rechnungsjahres 1943 an zu gewähren.
Entsprechendes gilt, wenn die steuerberechtigte Ge¬
meinde einen bis zur Einberufung gewährten Steuer¬
erlaß (Steuerermäßigung) im Hinblick auf die Einberu¬
fung widerrufen hat. Der Familienunterhaltsbehörde
ist hiervon (Satz 1 und 2) Mitteilung zu machen. Die
Familienunterhaltsbehörde hat den Familienunterhalt
entsprechend herabzusetzen. Für die Zeit seit dem 1. 4.
1943 zu Unrecht gezahlter Familienunterhalt ist den
Mitteln des Familienunterhalts wieder zuzuführen
(Nr. 177 des RdErl. v. 5.5.1942).

Gebäudeentschuldungsteuer
(Hauszinssteuer ) 2).

3. Ist der Steuerberechtigte einer ihm nach den lan¬
desrechtlichen Bestimmungen obliegenden Verpflich¬
tung, unter Berücksichtigung der Verhältnisse des
Grundstücks oder des Steuerschuldners die Gebäude¬
entschuldungsteuer (Hauszinssteuer) zu erlassen oder
zu ermäßigen, nicht nachgekommen, weil dem einberu¬
fenen oder familienunterhaltsberechtigten Steuerschuld¬
ner zur Entrichtung der Steuer seit der Einberufung
Familienunterhalt (Wirtschaftsbeihilfe, Eigenheim¬
beihilfe) gewährt wird, so ist der Erlaß oder die Er¬
mäßigung der Steuer mit Rücksicht auf § 3 der VO.
über die Aufhebung der Gebäudeentschuldungsteuer
v. 31.7. 1942 (RGBl. I S. 501) zu gewähren. Entspre¬
chendes gilt, wenn der Steuerberechtigte einen bis zur
Einberufung gewährten Steuererlaß (Steuerermäßi¬
gung) im Hinblick auf die Einberufung widerrufen hat.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung ist der
zu Unrecht zur Entrichtung der Steuer gezahlte Fa¬
milienunterhalt in Ausgabe zu belassen, wenn und
insoweit die Gebäudeentschuldungsteuer nicht erstattet
wird.

An die Reichsstatthalter in den Reichsgauen (Landes¬
regierungen), die Stadt- und Landkreise, die Gemeinden.

— MBliV. S. 657.
— BaVBl. S. 413.

») Vgl. MBliV. 1939 S. 913.
2) Betrifft nur das Altreichsgebiet

V Olksgesundheit.
Heilmittel und Gifte.

Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen, hier
Phosphorwasserstoff.

RdErl. d. MdL v. 10. 5.1943 Nr. 34 240
LdR.: Norm. XVIII-, GesundÄ.: Allg. Akten F. I.

In letzter Zeit sind wiederholt Anträge auf Erlaubnis
zur Anwendung von „Polytanol" zur Maulwurfs¬

bekämpfung gestellt worden. Ich mache darauf auf¬
merksam, daß es sich bei dem Mittel „Polytanol" um
eine Phosphorwasserstoff entwickelnde Verbindung
handelt, die als Vergasungsmittel zur Maulwurfs¬
bekämpfung benutzt werden soll, daß aber nach § 1 der
Verordnung über die Verwendung von Phosphor¬
wasserstoff zur Schädlingsbekämpfung vom 6.4. 1936
(RGBl. I S. 360) in der Fassung der Zweiten Verord¬
nung über die Verwendung von Phosphorwasserstoff

BaVBl. 1943 Nr. 19

LS.-Deckungsgräben.
RdErl. d. Mdl. v. 10. 5.1943 Nr. 32 433.

Bis 25. Mai 1943 ist mir zu berichten, an welchen

Wehrangelegenheiten. Kriegsschäden. Familienunterhalt.

LS.-Orten LS.-Deckungsgräben errichtet sind.
Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

An die Landräte und Polizeidirektoren.— BaVBl. S. 413.
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BaVBl. 1943 Nr. 19

zur Schädlingsbekämpfung vom 15. August 1936

(RGBl. I S. 633) die Verwendung einer solchen Verbin¬

dung zur Bekämpfung pflanzlicher oder tierischer

Schädlinge verboten ist. Zur Erteilung einer Aus¬

nahmeerlaubnis im Sinne des § 3 der genannten Ver¬

ordnung vom 6. April 1936 ist nach § 1 der Bad. Ver¬

ordnung vom 30. September 1937 (GVB1. S. 282) der

Landrat (Polizeipräsident, Polizeidirektor) zuständig.

Ich ersuche jedoch, die Erteilung einer Ausnahme-

erlaubnis an Privatpersonen abzulehnen, da die hohe

gesundheitliche Gefährlichkeit und die Feuergefährlich¬

keit der genannten Verbindung die Gewährung einer

Ausnahme verbietet. Die Bekämpfung der Maulwürfe

kann auch auf andere Weise (ohne Benützung hoch¬

giftiger Bekämpfungsmittel) erfolgen.

An die Landräte, Polizeipräsidenten. Polizeidirektoren.
— Nachrichtlich den Staatl. Gesundheitsämtern so¬
wie den Pharmazieräten. — BaVBl. S. 413.

Seuchenbekämpfung.

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

RdErl. d. MdL v. 5.5.1943 Nr. 29 491

LdR.: Norm. XVIII 4, GesundÄ.: Allg. Akten L. I.

Durch die Verordnung zur Bekämpfung übertrag¬

barer Krankheiten vom I.Dezember 1938 (RGBl. I

S. 1721), zu deren Ausführung der Runderlaß des
Reichsministers des Innern vom 12. Dezember 1938

(MBliV. S. 2158) und mein Runderlaß vom 14. Januar

1939 (BaVBl. S. 99) ergangen sind, ferner durch die

Vorschriften gegen die Verbreitung übertragbarer

Krankheiten durch Schulen, Kinderheime und ähnliche

Einrichtungen gemäß den Runderlassen des Reichs¬

ministers des Innern vom 30. April 1942 (MBliV. S.951;

BaVBl. S. 351) mit Berichtigung (MBliV. 1942 S. 1163)

und vom 17. Juni 1942 (MBliV. S. 1328) ist die badische

Verordnung, betr. die Bekämpfung übertragbarer

Krankheiten vom 9. Mai 1911 (GVB1. S. 275) überholt.

Hinsichtlich der Tragung der beim Auftreten gemein¬

gefährlicher und sonstiger übertragbarer Krankheiten

durch polizeiliche Anordnungen entstehenden Ko¬

sten gilt an Stelle des bisherigen § 33 der Verordnung

vom 9. Mai 1911 nunmehr folgendes:

1. Wer die Kosten der Absonderung trägt, ist

in § 25 Absatz 1 und 2 der Reichsverordnung vom

1. Dezember 1938 geregelt.

2. Im übrigen ist bei den gemeingefähr¬

lichen Krankheiten in § 37 Absatz 3 des Reichs¬

gesetzes vom 30. Juni 1900 bestimmt, daß die Kosten

der behördlichen Ermittelungen auf Grund des § 6,

der Beobachtung in den Fällen des § 12, ferner auf

Antrag die Kosten der Desinfektion gemäß §19 und der

besonderen Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Lei¬

chen gemäß § 21 aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten

sind; die Beteiligten sind daher nicht zum Ersatz heran¬

zuziehen. Ferner hat das Gesundheitsamt auf Antrag

bei der ansteckenden Lungen- oder Kehlkopftuberkulose

die Desinfektionskosten zu tragen (vgl. Runderlaß des

Reichsministers des Innern vom 23. Dezember 1937,

MEliV. S. 2027, und Runderlaß des Ministers des In¬

nern vom 14. Januar 1939, BaVBl. S. 99, Absatz 5). Die

Desinfektionskosten bei den übrigen übertragbaren

Krankheiten fallen nach § 11 Absatz 3 und § 15 der

badischen Desinfektionsordnung vom 9. Mai 1911

(GVB1. S. 297) der Gemeinde zur Last, die ihrerseits

von den Beteiligten hierfür dann Gebühren erheben

kann, wennn durch Gemeindebeschluß mit Staats¬

genehmigung die Gebührenerhebung vorgesehen ist.

Im übrigen sind die Kosten bei gemeingefährlichen

Krankheiten und sämtliche durch polizeiliche Anord¬

nung entstehenden Kosten bei den sonstigen übertrag¬

baren Krankheiten als Kosten der Gesundheitspolizei
zu behandeln.

Die Kosten der behördlichen Ermittlungen zur Fest¬

stellung einer gemeingefährlichen oder sonstigen über¬

tragbaren Krankheit sowie die Kosten der Anordnung,

Leitung und Überwachung der Schutzmaßnahmen, so¬

weit sie durch die Mitwirkung der staatlichen Polizei¬
behörden und der beamteten oder der mit deren Stell¬

vertretung beauftragten sonstigen Ärzte verursacht

werden, werden jedoch von der Staatskasse getragen.

3. Die Kosten der Gesundheitspolizei fallen dem

Staate zur Last, soweit es sich um 1 a n d e s polizei¬

liche Maßnahmen handelt. Die Bekämpfung der hier

in Frage kommenden Krankheiten gehört indessen

regelmäßig zu den Maßnahmen der O r t s p o 1 i z e i

(§ 1 Absatz 1 des badischen Polizeigesetzes vom

31. Januar 1923, GVB1. S. 29). Die Gesundheitspolizei

als ortspolizeiliche Aufgabe steht auf Grund des § 2

Absatz 2 und des § 23 des badischen Polizeigesetzes

und der Verordnung über die Zuständigkeitsabgren¬

zung zwischen staatlicher und Gemeindepolizei in

Orten mit staatl. Polizeiverwaltung vom 21. Januar

1941 (GVB1. S. 3) zu:

A) in den Städten mit staatlicher Verwaltung der

Ortspolizei dem staatlichen Ortspolizeiverwalter,

also in den Städten Karlsruhe, Baden-Baden,

Freiburg, Heidelberg, Kehl, Konstanz, Lahr, Lör¬

rach, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, Radolf¬

zell, Rastatt, Singen (Hohen.twiel), Waldshut und
Weil a. Rh.

B) In den übrigen Gemeinden wird die Gesundheits¬

polizei auf Grund des § 2 Absatz 2 des Bad. Pol.-
Ges. vom Landrat verwaltet.

Nach dem am 1. April 1940 erfolgten Inkrafttreten

des Reichspolizeikostengesetzes (RPKG.) vom 29. April

1940 (RGBl. I S. 688) gilt für die Tragung der

Kosten folgendes:

a) Soweit die Gesundheitspolizei von einer staat¬

lichen Polizeiverwaltung ausgeübt wird, also in

den unter A aufgeführten Städten, werden die

Kosten dieser Verwaltung vom Reich getragen

(§ 1 Absatz 2 RPKG.).

b) In den übrigen Gemeinden verwaltet zwar der

Landrat die örtliche Gesundheitspolizei; seine

Tätigkeit dabei ist aber nicht als staatliche Poli¬

zeiverwaltung im Sinne des § 1 Absatz 2 RPKG.

anzusehen. Hiernach findet § 1 Absatz 2 RPKG.

keine Anwendung. Vielmehr sind die Kosten der

örtlichen Polizeiverwaltung in diesen Fällen nach

§ 1 Absatz 1 RPKG. von der Gemeinde zu

tragen, für die die Gesundheitspolizei vom Land¬
rat verwaltet wird.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren
und die Staatl. Gesundheitsämter.

— BaVBl. S. 415
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